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F Ö R D E R M I T T E L M A N A G E M E N T  
Rahmenbedingungen für die Gewährung von Zuwendungen  
für Trainer*innen im Spitzensport 
 
Zuwendung für die Mitgliedsorganisationen des Landessportbunds Berlin e.V. 
gefördert durch: Senatsverwaltung für Inneres und Sport 
 
Zuwendungszweck und Gegenstand der Förderung 
Trainer*innen mit Anstellung in den Berliner Sportfachverbänden. Es werden Zuschüsse zu den 
Personalkosten gewährt. 

• Qualifizierte Trainer*innen mit Anstellung beim Verband 
• Qualifizierte Trainer*innen mit Anstellung beim Verband auf Minijob-Basis  
• Qualifizierte Übungsleiter*innen 

 
Zuwendungsziele: 
Ziel der Zuwendung ist die Sicherstellung einer den qualitativen Anforderungen des Leistungssports 
entsprechenden Trainings- und Wettkampfgestaltung und die Aufrechterhaltung des laufenden 
Sportbetriebs in den leistungssportlichen Einrichtungen (insbesondere den Landesstützpunkten). 
Die geförderten Trainer*innen sollen zur Unterstützung der im LSB Berlin angestellten 
Landestrainer*innen und des Jugendnachwuchsleistungssports in den aktuellen Landes- und 
Nachwuchskadern, den Eliteschulen des Sports und den angehenden (Vor)Kadern eingesetzt 
werden. Der Nachwuchsleistungssport soll gestärkt und die Landestrainer*innen sollen unterstützt 
werden.  
 
Zuwendungsempfänger 
Zuwendungsempfänger sind die Berliner Sportfachverbände, die die allgemeinen 
Fördervoraussetzungen (siehe LSB-Website – Fördervoraussetzungen) des LSB sowie die 
nachstehenden besonderen Zuwendungsvoraussetzungen für Förderung im Leistungssport 
erfüllen.  
 
Besondere Zuwendungsvoraussetzungen 
Eine Zuwendung erfolgt nur, wenn der Antragsteller sich am Leistungssportförderungskonzept des 
Landessportbundes beteiligt und für die Maßnahme die Gesamtfinanzierung gesichert ist. Mit dem 
Zuwendungsantrag ist eine detaillierte Aufstellung  über die Finanzierung der Trainer*innen  sowie 
eine Kopie der Arbeitsverträge vorzulegen.  
Für den gesamten Förderzeitraum muss ein gültiges erweitertes Führungszeugnis ohne Eintrag 
vorliegen. 
Gefördert werden nur Trainer*innen mit einer vom DOSB ausgestellten A-Lizenz. Folgende 
Ausnahmen werden noch zugelassen: 

• Trainer C-Lizenz bis 31.12.2026 
• Trainer B-Lizenz bis 31.12.2027 

 

https://www.lsb-berlin.de/themenwelten/foerdermittel/foerder-check
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Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 
Die Zuwendung wird zur Deckung des Fehlbedarfs der Ausgaben laut Antrag unter Berücksichtigung 
sportfachlicher Kriterien gewährt. Es handelt sich um eine Fehlbedarfsfinanzierung. 
 

• Förderung durch den Landessportbund Berlin bis max. 80 % der Gesamtausgaben bei 
Trainer*innen mit Anstellung beim Verband 

• Förderung durch den Landessportbunds Berlin bis max. 80 % der Gesamtausgaben, aber 
max. 500 €/Monat und max. 6.000 €/Jahr bei Trainern*innen mit Anstellung beim Verband 
auf Minijob-Basis 

• Übungsleiterpauschale max. 3.000 €/Jahr 
 
Antrags- und Bewilligungsverfahren 
Der Sportfachverband beantragt die Zuwendung vor Maßnahmenbeginn mittels 
Antragsvordruck beim LSB bis zum 15.11. des Vorjahres.  
Der Förderzeitraum umfasst das auf die Antragstellung folgende Kalenderjahr.  
 
Auszahlung 
Der LSB zahlt die Zuwendung  an den Sportfachverband erst aus, wenn diese sich mit dem Inhalt 
des privatrechtlichen Fördervertrages einverstanden erklärt hat, die Trainerberichte des 
Vorjahres vorliegen und die Einverständniserklärung vollständig ausgefüllt und rechtsverbindlich 
unterschrieben fristgerecht beim LSB eingegangen ist.  
Die Auszahlung erfolgt alle zwei Monate. 
 
Nachweis der Verwendung 
Die Verwendung der Zuwendung ist spätestens zum 15.01. des Folgejahres mittels 
Verwendungsnachweisvordruck beim LSB nachzuweisen.  
Beim Förderprogramm für Trainer*innen mit Anstellung beim Verband ist neben dem 
Verwendungsnachweis das Jahreslohnjournal und ein Tätigkeitsbericht des/der jeweiligen 
Trainer*in einzureichen. Für die Abrechnung der Übungsleiterpauschale ist der 
Abrechnungsvordruck des LSB und der Nachweis der Stunden zu erbringen.  
 
Für Rückfragen wenden Sie sich gerne an Jacqueline Markgraf. 

• +49 30 30002 - 215 
• Jacqueline.Markgraf@lsb-berlin.de 

 
 
  

tel:+493030002215
mailto:Jacqueline.Markgraf@lsb-berlin.de

